
Hallo Zusammen,
ab heute gilt folgendes Vorgehen im Bezirk.
Spielverlegungen 48 h vor dem entsprechenden Spieltag werden grundsätzlich nicht mehr genehmigt.
z.B. Spieltermin Samstag, dann gilt der Mittwoch, bei Spieltermin Sonntag, dann gilt der Donnerstag als der letzte 
Tag mit einer Verlegungsmöglichkeit.
Ein daraus resultierender Nichtantritt wird dem Sportgericht gemeldet.

Bei Spielverlegungen (A- bis D-Junioren) ist ab sofort folgendes zu beachten.
Spielverlegungen mit Zustimmung des Spielgegners:
• Spielverlegungen sind grundsätzlich über einen Online-Spielverlegungsantrag durch die Vereine zu stellen 

(fristgerecht > 7 Tage)
• Spielverlegungen innerhalb der gesperrten Zeit (7. bis 3. Tag vor dem Spiel) kann der Staffelleiter durch einen 

Online-Spielverlegungsantrag im Auftrag eines Vereines stellen (Wichtig: Dafür ist unbedingt ein neuer 
Spieltermin notwendig!!). Deshalb bitte die Spielverlegung im Vorfeld mit dem Spielgegner absprechen. Eine 
Spielverlegung erfolgt dann nur nach Zustimmung des Online-Spielverlegungsantrages durch den Spielgegner.

• Telefonische Spielabsagen, sowie Nachrichten an die Bezirks E-Mail-Adresse werden nicht mehr 
akzeptiert!! Dies kann nur eine Vorabinfo sein. 
Spielabsagen sind immer in Form einer E-Mail an das el. Postfach des Staffelleiter & des
Bezirksjugendspielleiters zu kommunizieren (nur diese werden akzeptiert!!).

• Die Staffelleiter werden von mir instruiert, kein Spiel mehr ohne einen Online-Spielverlegungsantrag zu 
verlegen!
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Spielverlegungen ohne Zustimmung des Spielgegners (kirchlich und schulische 
Veranstaltungen, wegen Krankheit mit Attesten):

• Die Spielverlegung ist grundsätzlich über einen Online-Spielverlegungsantrag 
durch die Vereine zu stellen (fristgerecht > 7 Tage)

• Innerhalb der gesperrten Zeit (7. bis 3. Tag vor dem Spiel) kann dies in 
Ausnahmefällen noch der Staffelleiter erledigen.

• Bitte die Fristen für das Einreichen der Atteste beachten (siehe hierzu in den 
Durchführungsbestimmungen der Jugend)!

Nicht davon betroffen ist der Wechsel des Spielortes. Diese können weiterhin dem 
Staffelleiter jederzeit gemeldet werden und bedürfen auch nicht der Zustimmung 
des Spielgegners.

Alle Staffeln und Staffelleiter sind auf der Bezirks-Homepage ersichtlich.

Die Staffel ist verlinkt mit der Staffel in fussball.de, der Staffelleitername mit der 
Bezirks-E-Mail-Adresse des Staffelleiters.
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https://www.wuerttfv.de/app/uploads/2023/07/DB_Jugendfussball_2024-2025.pdf
https://www.wuerttfv.de/bezirk-ostwuerttemberg/spielbetrieb/junioren/
http://fussball.de/
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Spieltag

Keine Spielverlegungen 
mehr

Keine Spielverlegungen 
mehr
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• Spielansetzung 

Jede Ansetzung eines Spiels oder Terminänderung muss den beteiligten Vereinen spätestens am vierten Tag vor dem Spiel 
bekannt gegeben sein, andernfalls kann die Austragung des Spiels abgelehnt werden. 

• Spielabsetzung und Spielverlegung 
Terminänderungen und Spielabsetzungen können nur der zuständige Staffelleiter oder der Spielleiter Jugend des Bezirks 
vornehmen. Angesetzte Spiele können und dürfen nur in dringenden und begründeten Fällen abgesetzt werden. 
Anträge auf Spielverlegungen (Spieltag, Spielbeginn, Spielort) sind vom antragstellenden Verein spätestens 1 Woche vor dem 
angesetzten Termin über das DFBnet (Spielverlegungsanträge) einzureichen. Der gegnerische Verein wird über das wfv-
Postfach über den Spielverlegungsantrag informiert. Die Zustimmung des Spielgegners ist ebenfalls innerhalb dieser Frist im 
DFBnet einzugeben. Liegt diese vor, ist das Spiel durch die spielleitende Stelle grundsätzlich zu verlegen, soweit 
Wettbewerbsbelange nicht entgegenstehen. Eine zeitnahe Spielansetzung (in der Regel vor dem eigentlichen Termin oder 
unmittelbar danach) muss gewährleistet und möglich sein. In keinem Fall darf durch eine solche Spielverlegung der 
Verbandsspielbetrieb anderer Mannschaften gestört werden. Anträge auf Spielverlegung, die mit der Verhinderung von Spielern 
aufgrund Kommunion, Konfirmation, Schullandheimaufenthalt u. a. begründet werden, sind spätestens eine Woche vor dem 
angesetzten Termin über das DFBnet (Spielverlegungsanträge) einzureichen. Der gegnerische Verein wird über das wfv Postfach 
über den Spielverlegungsantrag informiert. Die Zustimmung des Spielgegners ist nicht erforderlich. Mit der Antragstellung ist 
eine Bestätigung der entsprechenden Institution (Kirche, Schule) über das wfv- Postfach an den Staffelleiter zu übersenden. Bei 
Krankheitsfällen und Impfungen sind die Atteste des Arztes dem Staffelleiter vorzulegen, und zwar spätestens drei Tage nach 
dem in der Terminliste festgelegten Spieltag. Maßgebend ist das Datum des Poststempels. Ärztliche Bescheinigungen über eine 
Befreiung vom Schulsportunterricht werden als Atteste anerkannt. Anträgen kann nur stattgegeben werden, wenn in o. g. Fällen 
bei 11er- und 9er Mannschaften mindestens drei Spieler und bei 7er-Mannschaften zwei Spieler nicht zur Verfügung stehen und 
die Antragsfrist nicht überschritten wird. Im Bereich der A-, B- und C-Junioren-Verbands- und Landesstaffel sowie B-Juniorinnen 
Verbandsstaffel besteht bei Vorliegen der vorgenannten Gründe kein Anspruch auf Seite 3 von 13 Spielverlegung. Anträge auf 
Spielabsetzung wegen verletzter oder erkrankter Spieler (Ausnahme Pandemie) können nicht genehmigt werden, es sei denn 
der Spielgegner stimmt einer Spielverlegung zu.
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